


Synopse zu den § 11 und  § 14 der DTU-Satzung zur DTU-MV 2024 

 

§ 11 Abs. 3 Nr. 3 alt:        § 11 Abs. 3 Nr. 3 neu: 

Jedes Präsidiumsmitglied sowie der Bundesvorsitzende    Jedes Präsidiumsmitglied sowie der Bundesvorsitzende der 

der DTU-Jugend haben jeweils 1 Stimme, außer bei     DTU-Jugend und der Generalsekretär haben jeweils 1 Stimme, 

Wahlen und bei Anträgen auf Be- und Entlastung des    außer bei Wahlen und Anträgen auf Be- und Entlastung des 

Präsidiums. Der Generalsekretär hat kein Stimmrecht.    Präsidiums. 

 

§ 14 alt          § 14 neu 

1. Dem Präsidium gehören an:      1. Dem Präsidium gehören an: 
 

a) Der Präsident/in (President)        a) Der Präsident/in (President) 

b) Der Vizepräsident/in Leistungssport Zweikampf    b) Der Vizepräsident/in Leistungssport Zweikampf 

(Vice-President)            (Vice-President) 

c) Der Vizepräsident/in Leistungssport Technik     c) Der Vizepräsident/in Leistungssport Technik 

(Vice-President)            (Vice-President) 

d) Der Vizepräsident/in Breitensport      d) Der Vizepräsident/in Breitensport 

(Vice-President)            (Vice-President) 

           e) Der Vizepräsident/in Verwaltung und Recht 

                   (Vice-President) 

           f)  Der Vizepräsident/in Verbandsentwicklung 

               (Vice-President) 

e) Der Vizepräsident/in Wirtschaft und Finanzen    g) Der Vizepräsident/in Wirtschaft und Finanzen 

(Vice-President)            (Treasurer) 

f) Der Generalsekretär/in (Secretary-General )    h) Der Generalsekretär/in (Secretary-General ) 
(Dieser wird vom Vorstand auf unbestimmte Zeit angestellt)        (Dieser wird vom Vorstand auf unbestimmte Zeit angestellt) 

g) Der Bundesvorsitzende der DTU-Jugend (Chairman Youth)  i)  Der Bundesvorsitzende der DTU-Jugend (Chairman Youth)     
 (Dieser wird von der Deutschen Taekwondo Jugend gewählt).       (Dieser wird von der Deutschen Taekwondo Jugend gewählt)  



 

Die Positionen f) und g) haben im Präsidium Rede-, jedoch kein   Alle Präsidiumsmitglieder, a) bis i), haben im Präsidium  

Stimmrecht              Rede- und Stimmrecht. Bei Entscheidungen, die sein  

           Anstellungsverhältnis betreffen, stimmt der Generalsekretär 

           nicht mit. 

 

2.) Die Präsidiumsmitglieder a), b), c), d), und e) laut § 14 Abs.1   2.) Die Präsidiumsmitglieder a), b), c), d), e), f) und g)  

     bilden den vertretungsberechtigten Vorstand nach § 26 BGB.         laut § 14 Abs.1 bilden den vertretungsberechtigten 

     Der Verband wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei         Vorstand nach § 26 BGB. Der Verband wird  

     der berechtigten Präsidiumsmitglieder gemeinsam vertreten.         gerichtlich und außergerichtlich durch zwei der  

       berechtigten Präsidiumsmitglieder gemeinsam vertreten. 

 

3.) Die Mitglieder des Präsidiums gem. Absatz 1 Buchstaben   3.) Die Mitglieder des Präsidiums gem. Absatz 1 Buchstaben 

     a) bis e) werden auf die Dauer von 4 Jahren von der                  a) bis g) werden auf die Dauer von 4 Jahren von der 

    Wahlversammlung gewählt. Innerhalb des Präsidiums dürfen         Wahlversammlung gewählt. Innerhalb des Präsidiums  

    Nicht mehrere Ämter in einer Person vereinigt werden.            dürfen nicht mehrere Ämter in einer Person vereinigt  

                 werden. 

 

 

            

 
 


